
















































Impressum:

Alfred-Wegener-Institut f r Polar- und Meeresforschung

Winfried Hebold-Heitz

bremenports GmbH & Co. KG

Martina Wellbrock

Ortspolizeibeh rde Bremerhaven

Wolfgang Harlos und Thekla Hoppe

Nacht der Abenteuer

Veranstaltung vom 23. Juni bis zum 24. Juni 2007,

Polizei- und Schutzhundverein Bremerhaven e.V. ,

Viel nder Weg 62-64

F r Kinder von 6-14 Jahren

Anmeldungen ab sofort bei

Martina Wellbrock (bremenports)

0471/ 596-13584

Marita Schewe (Ortspolizeibeh rde)

0471/953-1312

Winfried Hebold-Heitz (AWI)

0471/4831-1354

Anmeldeschluss ist der 8. Juni 2007

Eigenbeitrag pro Kind: 10,- Euro

Im Preis enthalten: Spa , Abenteuer, bernach-

tung im Zelt, neue Freunde kennen lernen,

Fr hst ck, Abendessen, Stockbrot, Getr nke

Ein Wochenende f r die Kinder der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter

bernachtung mit berraschungen vom 23. Juni

auf den 24. Juni 2007

Eine gemeinsame Aktion bremenports, der Ortspo-

lizeibeh rde Bremerhaven, des Alfred-Wegener-

Institut und der evangelischen Pfadfinder (VCP)

vom Stamm Bonifatius

Nacht der Abenteuer











































Ortspolizeibehörde Bremerhaven

die familienfreundliche Polizei



IV. Güterabwägung
Die unmittelbaren Vorgesetzten dürfen nur dann gegen die familiären Inter-
essen von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern entscheiden, wenn dies im überwie-
genden dienstlichen oder im höherrangigen berechtigten Individualinteresse 
eines anderen Mitarbeiters/einer anderen Mitarbeiterin erforderlich wird.

V. Vertrauliche Beratung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich vertraulich an das Projektbüro 
„Audit Beruf und Familie“, Tel. 1312, Stadthaus 6, Zi. 121, wenden, um sich 

Vereinbarung stehen, beraten zu lassen. 

VI.  Vermittlung
Das Projektbüro „Audit Beruf und Familie“ hat darüber hinaus die Aufgabe 
auf Wunsch einzelner oder aller Beteiligten im Streitfall zwischen den Kon-

-
stimmungsgremien zu wenden bleibt davon unberührt.

VII.  Inkrafttreten
Der Kodex „Beruf und Familie“ tritt am Tage der Veröffentlichung in Kraft.

Kodex „Audit Beruf und Familie“

Präambel

-

aller Beschäftigten auf Berücksichtigung ihrer familiären Situati-

on bei Entscheidungen ihrer Vorgesetzten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Familie mitzuwirken.I. Schutz familiärer Interessen

Ziel der Vereinbarung ist die Berücksichtigung und Förderung familiärer Le-

bensgemeinschaften. Zur Familie im Sinne dieser Vereinbarung gehören ins-

-

von Beschäftigten untereinander,

zwischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern und Vorgesetzten

und bei dienstlichen Erfordernissen.III. Vorrang der Familie
Sofern eine einvernehmliche Lösung nicht erzielt werden kann, wird von den  

unmittelbaren Vorgesetzten grundsätzlich im Interesse einer Lösung zur Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie entschieden.

IV. Güterabwägung
Die unmittelbaren Vorgesetzten dürfen nur dann gegen die familiären Inter-

essen von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern entscheiden, wenn dies im überwie-

genden dienstlichen oder im höherrangigen berechtigten Individualinteresse 

eines anderen Mitarbeiters/einer anderen Mitarbeiterin erforderlich wird.



Polizei Bremen










